
Wahlvorschlag
Organ: Fachschaftsrat                                                                     , Kennwort der Liste:                                                                               

Nr. Name Fachschaft Studiengang (mit Abschluss) Matrikelnr. Geburtsdatum Unterschrift*
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*Einverständniserklärung zur Kandidatur



Der Wahlvorschlag wird unterstützt von:

Nr. Name Fachschaft Studiengang Matrikelnr. Unterschrift
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Berechtigt zur Vertretung des Vorschlags gegenüber den Wahlorganen und zur Entgegennahme von Erklärungen und Entscheidungen der Wahlorgane ist:

Unterstützer_in Nummer:         , Name:                                             , Telefon:                                                 .

Der Wahlvorschlag wurde am                                      , um                        Uhr in der Geschäftsstelle des Student_innenrates

von                                                       an                                                       übergeben (bitte der Einreicher_in eine Kopie anfertigen).



Hinweise:
• Es muss angegeben werden, für die Wahl welches Fachschaftsrates der Wahlvorschlag gedacht ist.
• Es kann ein Listenkennwort zur leichteren Unterscheidbarkeit angegeben werden.
• Von jeder Bewerber_in muss der Name, der Vorname, die Fachschaft, der Studiengang und die 

Matrikelnummer (wird nicht veröffentlicht) angegeben werden; wenn es zur Unterscheidung der 
Bewerber_innen erforderlich ist, auch ein Geburtsdatum. Die Bewerber_innen müssen fortlaufend 
nummeriert werden.

• Ein Wahlvorschlag darf maximal 30 Bewerber_innen enthalten (Formulare für mehr als 15 
Wahlbewerber_innen können von der Internet-Seite des Wahlleiters der Student_innenschaft unter 
https://www.tu-chemnitz.de/stud/wahlen heruntergeladen werden).

• Jeder darf sich nur auf einem Wahlvorschlag zur Wahl bewerben.
• Es ist die Unterstützung von mindestens 5 % der Personen, die in der Fachschaft wahlberechtigt sind, nötig;

allerdings mindestens zwei; bei mehr als 200 Wahlberechtigten genügen 10 Unterschriften.
• Jeder darf nur einen Wahlvorschlag unterstützen.
• Eine Wahlbewerber_in darf auch die Liste unterstützen, auf der sie sich selbst bewirbt.
• Wahlbewerber_innen, die nicht auf dem Wahlvorschlag unterschreiben, können auch ein Schriftstück 

einreichen, in welchem sie ihre Bereitschaft zur Kandidatur erklären.
• Es muss eine Unterstützer_in genannt werden, welche für den Wahlvorschlag verantwortlich ist. Sie ist 

Ansprechpartner_in für den Wahlleiter im Falle von Mängeln oder Rückfragen. Wird niemand genannt, ist 
das automatisch die erste Unterstützer_in.

• Der Wahlvorschlag ist fristgerecht in der Geschäftsstelle des Student_innenrates, Thüringer Weg 11, Raum 
6, während der Öffnungszeiten abzugeben (Öffnungszeiten siehe http://www.stura.tu-chemnitz.de) oder per 
Post zu senden an: Der Wahlleiter der Student_innenschaft, ℅ Student_innenrat, Thüringer Weg 11, 09126 
Chemnitz (entscheidend ist der Posteingang, bitte Postlaufzeit beachten).


	Wahlvorschlag

